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Gemeindezeitung der Marktgemeinde Hellmonsödt 

Ausgabe 11 / Dezember 2021 

Amtliche Mitteilung 

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr! 
Der Bürgermeister, die Gemeindevertreter/innen  

sowie die Gemeindebediensteten wünschen allen 

Hellmonsödterinnen und Hellmonsödtern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und  

alles Gute im neuen Jahr 2022! 

 

- HINWEIS –  

Das Marktgemeindeamt Hellmonsödt ist am  

Freitag, 24. Dezember und Freitag, 31. Dezember 2021 

sowie am Freitag, 7. Jänner 2022 

ganztägig geschlossen. 

 

Änderung Parteienverkehrszeiten 
am Gemeindeamt Hellmonsödt  

Ab 1. Jänner 2022 werden die Parteienverkehrszeiten am 

Marktgemeindeamt Hellmonsödt wie folgt geändert:  

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 

Dienstag     15:00 – 19:00 Uhr  

Selbstverständlich können auch weiterhin außerhalb dieser 

Parteienverkehrszeiten Termine mit den Gemeinde-

bediensteten vereinbart werden.  

 

 

CORONA – Die Impfung schützt 
Impfmöglichkeit in der Gemeindearzt-Praxis 

Die Corona-Schutzimpfung ist DAS wirksamste Mittel 

im Kampf gegen die Pandemie. Jede und jeder, der sich 

impfen lässt, leistet einen Beitrag für die eigene Gesund-

heit, für die Gesundheit der Gesellschaft und zur Ein-

dämmung der Pandemie. 

 

In der Gemeindearzt-Praxis Dr. Kröpl wird weiterhin 

laufend gegen das Corona-Virus geimpft.  

Zur Beantwortung Ihrer Fragen sowie zur Vereinbarung 

eines Impftermines steht das Team unter der Tel.-Nr. 

07215 22 17 während der Ordinationszeiten gerne zur 

Verfügung:  

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag:  8:00 – 12:00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag:   17:00 – 19:00 Uhr 

Bitte schützen Sie sich durch die Impfung selbst und helfen 

Sie gleichzeitig mit, die Pandemie zu besiegen! 
 

 

Urlaub 1. Quartal 2022 
der Gemeindeärzte Hellmonsödt/Kirchschlag/Reichenau 

Dr. Marion Kröpl, Hellmonsödt:    31.03.2022 – 10.04.2022 

Dr. Bernhard Schütz, Kirchschlag:   21.02.2022 – 27.02.2022   

 Beilage 
 Müllabfuhr-

kalender 2022 
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Personalaufnahmen 
in der Verwaltungsgemeinschaft Hellmonsödt/Zwettl an der Rodl

Die Marktgemeinde Hellmonsödt schreibt gem. §§ 8 und 9 

des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 

(Oö. GDG 2002) folgenden Dienstposten öffentlich aus: 
 

Mitarbeiter/in in der Schulküche („Gesunde Schulküche“) 

für die Marktgemeinde Hellmonsödt  

Vertragsbedienstete/r mit Einstufung GD 23.1 

zum ehestmöglichen Eintritt, Beschäftigungsausmaß 70 % 

(28 Wochenstunden). 

Voraussetzung ist die Erfüllung der im § 17 Oö. GDG 2002 

enthaltenen allgemeinen Anstellungserfordernisse. 
 

Erwünscht sind: 

• Interesse an „gesunder Küche“ und an der Weiterbildung 

in Bezug auf gesunde, ausgewogene Ernährung  

• selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• gute Umgangsformen, Zuverlässigkeit, Flexibilität, 

körperliche Belastbarkeit, Bereitschaft zur Teamarbeit 

• Bereitschaft zu Mehrleistungen bzw. Überstunden  
 

Wir bieten:  

• unbefristetes Vertragsbedienstetenverhältnis  

• Entlohnung in der Funktionslaufbahn GD 23, dzt. mind. 

€ 1.326,15 brutto, bei anrechenbaren Vordienstzeiten ent-

sprechend höher 

• krisensicheren Arbeitsplatz in der Region  

• keine Wochenenddienste und 

• teilweise flexible bzw. freie Zeit in den Schulferien 
 

Dienstzeiten während des Küchenbetriebs: Montag bis 

Freitag 7:00 – 14:00 Uhr (Arbeitsstunden in den Ferien sind 

teilweise hereinzuarbeiten, sodass sich während des 

Küchenbetriebs ein höheres Beschäftigungsausmaß ergibt) 
 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Bitte reichen Sie Ihre 

Bewerbung ausschließlich schriftlich unter Verwendung 

des Bewerbungsbogens (Formular am Gemeindeamt bzw. 

im Internet unter www.hellmonsoedt.at erhältlich)  

bis spätestens Mittwoch, 5. Jänner 2022, 12:00 Uhr,  

beim Marktgemeindeamt 4202 Hellmonsödt, Marktplatz 1, 

E-Mail: gemeinde@hellmonsoedt-zwettl.at, ein.    
 

Die Marktgemeinde Zwettl an der Rodl schreibt gem. §§ 8 

und 9 Oö. GDG 2002 folgende Dienstposten öffentlich aus: 
 

Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst – Bürgerservice  

für die Verwaltungsgemeinschaft Hellmonsödt/Zwettl   

Vertragsbedienstete/r mit Einstufung GD 20.3, 

zum ehestmöglichen Eintritt, 20 Wochenstunden.  

Dienstort: Zwettl/Rodl, ab Februar 2023: Hellmonsödt 
 

Mitarbeiter/in im Bauhof 

für die Marktgemeinde Zwettl an der Rodl  

Vertragsbedienstete/r mit Einstufung GD 23.1 bzw. GD 19.1  

zum ehestmöglichen Eintritt, 40 Wochenstunden. 
 

Die detaillierten Stellenausschreibungen sowie den 

Bewerbungsbogen finden Sie unter www.zwettl-rodl.at.  

Bewerbung bis spätestens Freitag, 14. Jänner 2022, 

12:00 Uhr, beim Marktgemeindeamt 4180 Zwettl/Rodl, 

Marktplatz 2, E-Mail: gemeinde@hellmonsoedt-zwettl.at.    
 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Amtsleiter Stefan 

Weidinger, Tel.-Nr.: 07215 22 55-14, gerne zur Verfügung. 
 

Vormerkung Kindergarten und Krabbelstube für 2022/23 
Die Vormerkung im Caritas-Kindergarten/der Caritas- 

Krabbelstube für 2022/23 steht vor der Tür. WICHTIG: Alle 

Vormerkungen bis 4. Februar 2022 werden berücksichtigt, 

alle weiteren Vormerkungen werden hinten angereiht. 
 

Wir ersuchen um ein E-Mail mit folgenden kurzen Infor-

mationen an kindergarten.hellmonsoedt@caritas-linz.at:  

• Name Kind + Geburtsdatum 

• Gewünschtes Einstiegsdatum im Kindergarten/der 

Krabbelstube 
 

Sie erhalten daraufhin ein Vormerkformular, welches Sie 

bitte genau ausfüllen und wieder zurücksenden. Bei 

Krabbelstubenvormerkungen bitte von beiden Erzie-

hungsberechtigten eine Arbeitsbestätigung mit Anzahl der 

Wochenstunden oder eine Wiedereinstellungsbestätigung 

mit dem voraussichtlichen Einstellungsdatum und den 

voraussichtlichen Arbeitsstunden pro Woche mitsenden! 
 

Haben wir dieses Vormerkformular zurückbekommen, 

werden Sie in den darauffolgenden Wochen einen 

Anmeldelink zugesandt bekommen, der nur für 2 Wochen 

gültig ist. Bitte füllen Sie diese Anmeldung sehr genau aus. 

Wir werden uns nach diesem gesamten Anmeldeprozedere 

per Mail oder telefonisch bis ca. Ende Mai 2022 bei Ihnen 

melden, um den weiteren Verlauf zu erklären. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die 

Kindergarten-/Krabbelstubenleiterin Michaela Mehringer, 

Tel.-Nr.: 0676 877 659 31.    

http://www.hellmonsoedt.at/
mailto:gemeinde@hellmonsoedt-zwettl.at
http://www.zwettl-rodl.at/
mailto:gemeinde@hellmonsoedt-zwettl.at
mailto:kindergarten.hellmonsoedt@caritas-linz.at
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Entsorgung von Hausmüll 
Privater Hausabfall gehört NICHT in öffentliche Müllbehälter! 

Leider ist unsere Gemeinde immer mehr mit der Tatsache 

konfrontiert, dass privater Hausabfall in den öffentlichen 

Mistkübeln entsorgt wird. Dadurch sind die Abfallbehälter 

schnell überfüllt und es kommt auch zu Verunreinigungen 

und erhöhten Kosten bei der Entsorgung.  

 

Aus diesem Grund wird dringend ersucht, den Hausmüll 

im Zuge der Müllabfuhr-Intervalle zu entsorgen bzw. das 

in Hellmonsödt bestehende Altstoffsammelzentrum zu 

nutzen. Trennen zahlt sich aus, schont die Umwelt und 

auch das Geldbörserl.  

Des Weiteren muss leider informiert werden, dass die 

Gemeinde bei in öffentlichen Müllbehältern zur Ent-

sorgung gebrachtem Hausmüll den Verursachern nachgeht 

und mit Strafen gerechnet werden muss. Dokumen-

tationen, Auffälligkeiten und auch Wahrnehmungen 

werden bereits vielfach am Gemeindeamt deponiert.  

 

Wir machen das nicht gerne, sehen uns aber in Bezug auf 

die laufende Zunahme dieses Problems dazu veranlasst. 

 

Der Bürgermeister  
 

Informationen zum Winterdienst 
Die Markt-

gemeinde 

Hellmonsödt 

ist stets 

bemüht, das 

Straßennetz 

von Schnee 

und Eis 

freizuhalten 

und für eine 

zufriedenstellende Schneeräumung zu sorgen.  

 

Wir bitten aber um Verständnis, dass dies insbesondere 

bei extremen Wettersituationen nicht zu jeder Zeit und 

überall gleichzeitig möglich sein kann. Die Räumdienste 

fahren vorgegebene Routen, die sich nach Bedarf und 

Prioritäten orientieren.  

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gemäß StVO kein 

Schnee von privaten Grundstücken, Haus- und Garagen-

einfahrten sowie Gehsteigen auf das öffentliche Gut ge-

schaufelt bzw. gefräst werden darf. Außerdem sind Eigen-

tümer von Grundstücken verpflichtet, die Ablagerung des 

im Zuge der Schneeräumung von der Straße entlang ihrer 

Grundstücke entfernten Schneeräumgutes auf ihrem 

Grund ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden.  

 

Eigentümer von Liegenschaften im Ortsgebiet (innerhalb 

der Ortstafel) müssen nach StVO die Gehsteige und -wege 

einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegen-

anlagen entlang der gesamten Liegenschaft in der Zeit von 

6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und Eis freihalten. Ist kein 

Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite 

von 1 m zu säubern und zu streuen. 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffent-

lichen Verkehrsflächen kann es aus Sicherheits- und 

Effizienzgründen vorkommen, dass die Marktgemeinde 

Hellmonsödt Flächen räumt und streut, für die die 

Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der gesetzlichen 

Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung ver-

pflichtet wären. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, dass 

• es sich dabei um eine unverbindliche Arbeitsleistung der 

Marktgemeinde Hellmonsödt handelt, aus der kein 

Rechtsanspruch abgeleitet werden kann, 

• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit ver-

bundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und 

ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem 

Fall beim Anrainer bzw. Grundeigentümer bleibt und 

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch 

„stillschweigende Übung“ im Sinne des § 863 ABGB aus-

drücklich ausgeschlossen wird.  

 

Wir ersuchen Sie, gerade in den Wintermonaten Ihr Fahr-

zeug so zu parken, dass unsere Räum- und Streufahrzeuge 

(Überbreite!) ungehindert passieren können. Bitte be-

denken Sie, dass das Winterdienstpersonal bei Nacht und 

schlechtesten Sichtverhältnissen den Dienst zu verrichten 

hat. Alle Fahrzeughalter, die ihr Auto verkehrsbehindernd 

abstellen, müssen mit einer Anzeige rechnen.  

 

Die Marktgemeinde Hellmonsödt ersucht um Kenntnis-

nahme und Einhaltung der gesetzlichen Pflichten sowie um 

ein verständnisvolles Miteinander von Winterdienst-

personal, Nachbarn und privaten Interessen, damit auch im 

kommenden Winter wieder eine sichere und gefahrlose Be-

nützung der Gehsteige, Gehwege und öffentlichen Straßen 

im Gemeindegebiet möglich ist. Danke für Ihr Verständnis!  
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Marktgemeinde Hellmonsödt 
Marktplatz 1, 4202 Hellmonsödt | Telefon: 07215 2255 | E-Mail: gemeinde@hellmonsoedt-zwettl.at | www.hellmonsoedt-zwettl.at 
Parteienverkehrszeiten NEU ab 2022: Mo.: 8:00 – 12:00 Uhr | Di.: 15:00 – 19:00 Uhr | Mi. – Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr 
 

 

Wintersportangebote in Hellmonsödt 
Langlaufen 

Das Team rund um den Verein L(i)ebenswertes Hell-

monsödt und den Verein Nordic Arena haben auch für 

die Wintersaison 2021/22 wieder ein Langlaufangebot 

vorbereitet.  

Bei ausreichender Schneelage werden auch im kommenden 

Winter die Sonnen- und die Panoramaloipe sowie die 

Loipen der Nordic Arena wieder gespurt. 
 

Die Sonnen- und die Panoramaloipe stehen zur kostenlosen 

Benützung zur Verfügung, die Kosten dafür trägt der Ver-

ein L(i)ebenswertes Hellmonsödt. Die Loipen der Nordic 

Arena können gegen Gebühr in Anspruch genommen wer-

den – Tageskarten beim Automaten am Loipenparkplatz 

erhältlich, Saisonkarten in der Trafik Brunner Hellmonsödt. 

Aktuelle Loipeninfos: www.nordicarena.at (inkl. Webcam), 

www.bergfex.at/oberoesterreich/langlaufen/hellmonsoedt. 
 

Wir ersuchen Sie, aus Respekt vor der Natur, aber auch vor 

den Grundbesitzern, auf den gespurten Loipen zu bleiben 

und diese sauber zu halten. Die Gemeindevertreter 

bedanken sich bei den Grundeigentümern und allen 

Unterstützern, dass sie dieses großartige Wintersport-

angebot in Hellmonsödt wieder ermöglichen!  
 

Eislaufen 

Auch für die Wintersaison 2021/22 wird ein Teil der 

Liegewiese im Freibad zum Eislaufplatz umfunktioniert. 

Die Benützung der mit Flutlicht ausgestatteten Anlage ist 

kostenlos. Für eine fachgerechte Betreuung der Eisflächen 

ist gesorgt – herzlichen Dank dafür an Herrn Johann 

Obermüller!  
 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der teils ungünstigen 

Bodenbeschaffenheit der Liegewiese ist es jedoch auch bei 

konstant tiefen Temperaturen leider nicht immer 

problemlos bzw. umgehend möglich, eine vollkommen 

einwandfreie Eisfläche herzustellen. Bei Benutzung des 

Eislaufplatzes sind die jeweils geltenden Corona-

Schutzbestimmungen einzuhalten. 
 

Ermäßigte Schikarten für die Schilifte Kirchschlag
Für Kinder und Jugendliche mit Hauptwohnsitz in 

Hellmonsödt werden auch in der Wintersaison 2021/2022 

wieder von der Gemeinde geförderte Schi-Saison- und 

Halbtageskarten für die Schilifte Kirchschlag angeboten.  
 

Ein 10er-Block Halbtageskarten für Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre kann um € 75,00 und eine Saisonkarte um 

€ 95,00 nur am Marktgemeindeamt Hellmonsödt erworben 

werden.  
 

Der Skibetrieb wird unter Einhaltung geltenden Corona-

Maßnahmen durchgeführt.  

Die jeweils aktuellen Informationen finden Sie im Internet 

unter www.schilifte-kirchschlag.at. 
 

 

Fahrplanänderungen 2022 
Informieren Sie sich rechtzeitig! 

Wie jedes Jahr werden auch heuer am 12. Dezember die 

Fahrpläne im öffentlichen Verkehr – Bus sowie Bahn – 

teilweise umgestellt. Fahrplanangebote, Liniennummern 

und Abfahrtszeiten können sich ändern. 
 

Informationen finden Sie an den jeweiligen Haltestellen 

ausgehängt. Weiters liegen die neuen Fahrpläne im 

Bürgerservice des Marktgemeindeamtes Hellmonsödt für 

Sie zur Abholung bereit. Am einfachsten sind die 

Informationen über die OÖVV Fahrplanauskunft im 

Internet unter www.ooevv.at oder die OÖVV INFO APP 

am Smartphone erhältlich.  

Informieren Sie sich rechtzeitig über die Neuerungen, 

damit sie nicht an der Haltestelle mit unliebsamen 

Überraschungen konfrontiert werden!  
 

Mit 1. Jänner 2022 werden auch die Tarife im Ober-

österreichischen Verkehrsverbund angepasst. 
 

Inserate 
Firma Hofmann Wärmetechnik sucht Konstrukteur (m/w) 

für Industrieöfen. Entlohnung lt. KV Elektro- und Elektro-

nikindustrie, Überbezahlung je nach Qualifikation und Er- 

fahrung. Bewerbung an: Hofmann Wärmetechnik, 

Gewerbezeile 7, 4202 Hellmonsödt, Tel.: 07215 3601,  

E-Mail: office@hofmann-waermetechnik.at.

 

mailto:gemeinde@hellmonsödt.ooe.gv.at
http://www.hellmonsoedt.ooe.gv.at/
http://www.hellmonsoedt.ooe.gv.at/
http://www.hellmonsoedt.ooe.gv.at/
http://www.nordicarena.at/
http://www.bergfex.at/oberoesterreich/langlaufen/hellmonsoedt/
http://www.schilifte-kirchschlag.at/
http://www.ooevv.at/
mailto:office@hofmann-waermetechnik.at

